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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Dans le canton d'Argovie, une seconde initiative lancée par des milieux de la protection
de la nature, mécontents de la loi sur la vallée de la Reuss qui avait été adoptée en
votation populaire en décembre 1969, a abouti. Ils désiraient non seulement une
extension de la réserve naturelle, mais encore l'interdiction de construire des usines
électriques ainsi que l'obligation de réserver ces régions à l'agriculture et à la forêt.
Mais le gouvernement argovien ainsi que le Grand Conseil jugèrent le projet
«politiquement irréalisable» et se prononcèrent pour son rejet. Comme le Conseil
fédéral allouait une somme de plus de cinq millions de francs pour la correction des
eaux et le drainage de la plaine de la Reuss, il semblait évident que la votation aurait un
résultat négatif. Néanmoins, bien que désapprouvé par la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le projet ne fut repoussé qu'à une faible majorité. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1970
PAUL EHINGER

L'urbanisation croissante a pour conséquence la disparition progressive des zones
vertes. Mais les mesures prises ici et là pour protéger les arbres n'ont pas réussi à
écarter tout danger. C'est ce qui explique l'intervention du peuple à Zurich ou à
Genève. Dans le canton de Schwyz, les milieux de la protection de la nature ont réussi à
la dernière minute à faire interdire par l'Inspection fédérale des forêts le défrichement,
autorisé par le Conseil d'Etat, du domaine Schiller, près de Brunnen. La 25e vente de
l'écu d'or fut satisfaisante. Le bénéfice put être doublé grâce à l'augmentation du prix
de l'écu, et fut attribué à la conservation et à l'agrandissement de la réserve naturelle
des Grangettes à l'extrémité orientale du lac Léman. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.12.1970
PAUL EHINGER

Zu Auseinandersetzungen um konkrete Einzelfälle kam es vor allem dort, wo sich die
Interessen der touristischen Erschliessung und jene des Landschaftsschutzes
gegenüberstanden. Das zeigte sich etwa am Widerstand gegen den Bau von
Luftseilbahnen auf das Klein-Matterhorn und den Feekopf bei Saas-Fee und beim
Entscheid des Bundesgerichts, Rekurse gegen Waldrodungsbewilligungen der Tessiner
Behörden gutzuheissen. Im Kanton Schwyz hingegen wurde die Rodung und
Überbauung auf der «Schillermatte» unter Berücksichtigung gewisser Aspekte des
Naturschutzes und der Forstwirtschaft im zweiten Anlauf bewilligt. Gegen die
Überbauung und gegen die Zerstörung der Eigenart des Oberengadins wurden
verschiedene private Aktionen gestartet. Sammlungen brachten CHF 700'000 ein, was
den Ankauf eines Teils des gefährdeten Landes ermöglichte. Eine Petition mit 359'279
Unterschriften – sie wurde gleichzeitig mit einer Petition für den Schutz gefährdeter
Tierarten vom World Wildlife Fund eingereicht – unterstrich den Wunsch der
Bevölkerung, Landschaften von nationaler Bedeutung zu erhalten. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.12.1971
ULRICH KLÖTI

Ein Bericht der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen zog die Aufmerksamkeit
auf das Problem der Vergandung, vor allem im Berggebiet. In immer grösserem Umfang
liegt landwirtschaftlich nutzbarer Boden aus mannigfaltigen Gründen brach. In den
Zentralalpen und in der Südschweiz sind es 80'000 ha; für das Jahr 2000 rechnet man
mit 260'000 ha. Von vergandetem Land gehen nicht nur Erosions- und Brandgefahren
aus; es beeinträchtigt auch die Erholungsfunktion weiterer Gebiete. Die Autoren der
Studie kritisierten die bestehende, vorwiegend nach Produktionskriterien ausgerichtete
Subventionspraxis des Bundes, welche die Zunahme des Brachlandes nicht verhindere.
Auch die «Arbeitsgemeinschaft Alpenländer», der acht Gliedstaaten oder Regionen der
Bundesrepublik, Österreichs, Italiens und der Schweiz angehören, befasste sich mit der
drohenden Verödung und Versteppung der Alpentäler. Eingehendes Interesse fanden
ferner die Probleme des Schutzes von gefährdeten Tieren und Pflanzen. 4

BERICHT
DATUM: 30.09.1974
ERNST FRISCHKNECHT
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Une initiative populaire lancée par le PS bernois désirait que le canton garantisse la
sauvegarde du site naturel et l'accès du public aux rives des lacs et des cours d'eau.
Dans le canton de Schaffhouse, les milieux intéressés par la protection de la nature
avaient lancé une initiative pour la protection du plateau de Randen. Ce projet visait
une interdiction générale de circuler. Au lendemain d'une campagne électorale intense,
cette initiative a été très nettement rejetée en votation par une majorité des deux tiers.
Le contre-projet présenté par le gouvernement et qui prévoyait une interdiction de
circuler le dimanche seulement, avait déjà échoué au parlement cantonal. En revanche,
le Grand Conseil bâlois a prouvé que l'on pouvait même protéger la nature dans les
villes, en adoptant une loi sur le maintien et le développement du nombre d'arbres. Elle
prévoit avant tout de soumettre à autorisation l'abattage des arbres et de soutenir de
nouvelles plantations par des subventions. Ce que les représentants du peuple bâlois
ont considéré comme juste en ce qui concerne la protection des arbres, ils l'ont aussi
estimé convenable pour ce qui est de la sauvegarde des bâtiments dignes de
protection. La preuve en est une loi sur la protection des monuments, adoptée contre
l'avis du gouvernement, et qui donne au canton la compétence d'intervenir d'une
manière aussi variée qu'étendue dans ce domaine. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.12.1980
FRANÇOIS DA POZZO

Der «Sanasilva-Waldschadenbericht 1987» zeigte auf, dass sich der
Gesundheitszustand des Waldes gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert hat. Der
Anteil der geschädigten Bäume stieg von 50 Prozent auf 56 Prozent an, wobei v.a. die
Zunahme der Schädigung bei den Laubbäumen (um 12% gegenüber 3% bei den
Nadelbäumen) ins Gewicht fiel. Während die Waldschäden im Jura, im Mittelland und in
den Voralpen stark zunahmen (um 10 - 15%), verbesserte sich die Situation in den Alpen
und auf der Alpensüdseite leicht (um 4% bzw. 3%). Trotzdem war der Anteil
geschädigter Bäume im Berggebiet mit 60 Prozent immer noch deutlich grösser als im
Nicht-Berggebiet (48%). Drohende Schutzwaldzusammenbrüche werden nach einer
Studie der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen in den nächsten
Jahren Investitionen in Milliardenhöhe nach sich ziehen. 6

BERICHT
DATUM: 27.11.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Erstmals seit Beginn der regelmässigen «Sanasilva-Waldschadeninventur» im Jahr 1984
zeichnete sich eine leichte Erholung des Schweizer Waldes ab. Innert Jahresfrist nahm
der Anteil geschädigter Bäume insgesamt von 56 Prozent auf 43 Prozent ab. Merklich
gebessert hat sich der Zustand der Laubbäume (noch 33% Schäden gegenüber 57% im
Vorjahr), was etwa dem Schadenstand von 1985 entspricht. Dagegen haben sich die
Nadelbäume weniger gut erholt (48% gegenüber 55% 1987). Dieser Trend wirkte sich
auch auf die regionale Entwicklung aus: In den Alpen, wo Nadelwälder dominieren,
verbesserte sich der Zustand lediglich um drei Prozent, im Mittelland mit seinen vielen
Laubbäumen hingegen um 20 Prozent. Von einer Trendumkehr kann allerdings nach
Meinung der Experten noch nicht gesprochen werden. Vielmehr stelle die
Umweltbelastung nach wie vor eine grosse Bedrohung für den Wald dar. 7

BERICHT
DATUM: 25.11.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Sur préavis favorable du gouvernement, les députés ont adopté tacitement une motion
Flückiger-Bäni (udc, AG) visant à garantir la surface forestière exploitée à des fins
économiques face à la création de nouvelles réserves naturelles et à l’extension des
réserves existantes afin de maintenir un équilibre entre les diverses fonctions des
forêts. 8

MOTION
DATUM: 18.06.2010
NICOLAS FREYMOND

L’aire forestière a fortement augmenté ces dernières années, notamment dans les
Alpes (+9,1% entre 1993 et 2007), à la faveur de l’interdiction de défricher inscrite dans
la loi sur les forêts. Or, cette évolution a conduit à des conflits concernant l’utilisation
du territoire, opposant la sauvegarde des forêts à l’agriculture ou à la protection contre
les crues, par exemple. Afin d’y remédier, la CEATE-CE a déposé une initiative
parlementaire visant à flexibiliser la politique forestière en matière de surface en
autorisant, sous réserve de conditions strictes, à déroger au principe d’interdiction des
défrichements sans pour autant réduire la surface forestière totale. Après avoir obtenu
l’aval de la CEATE-CN, la commission a mis en consultation un avant-projet de
modification de la loi sur les forêts censé assouplir les règles relatives à la
compensation du défrichement dans les régions où l’aire forestière augmente et
supprimer partiellement la notion dynamique de la forêt, afin de prévenir tout risque
de conflit avec les surfaces agricoles privilégiées, les zones d’une grande valeur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
NICOLAS FREYMOND
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écologique ou paysagère, ainsi que la protection contre les crues. 9

Im internationalen Jahr des Waldes tat sich einiges in der Schweizer Waldpolitik. Neben
einer Änderung des Waldgesetzes beschloss der Bundesrat an einer Sitzung Ende
August mit der Waldpolitik 2020 eine strategische Neuausrichtung. Die Neuausrichtung
erfolgte gestützt auf die 2009 durchgeführte Evaluation des Waldprogramms Schweiz
(WAP-CH), das die Grundlage der Waldpolitik 2020 darstellt. Die neue Strategie setzt
sich die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zum Ziel und nimmt
verschiedenste Forderungen auf, die nach der 2007/2008 vom Parlament erfolgten
Ablehnung der Teilrevision des Waldgesetzes sowie nach dem Rückzug der Initiative
„Rettet den Schweizer Wald“ laut geworden waren. Darüber hinaus ist die Strategie um
eine bessere Abstimmung der Waldpolitik mit benachbarten Politikbereichen bemüht,
darunter unter anderem mit der Biodiversitätsstrategie und der Strategie der Schweiz
zur Anpassung an die Klimaveränderung, welche sich zum gleichen Zeitpunkt in
Erarbeitung befanden. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.08.2011
MARLÈNE GERBER

Ständerätin Céline Vara (gp, NE) reichte im Juni 2020 ein Postulat mit dem Titel
«Anpassung der Wälder an die Klimaerwärmung. Wie steht es um die Biodiversität?»
ein. Mit dem Postulat forderte sie den Bundesrat auf, zu prüfen, ob Massnahmen zu
ergreifen seien, um die Biodiversität der Wälder zu erhalten – zusätzlich zu den bereits
getroffenen Schutzmassnahmen für Wälder im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Dabei solle insbesondere auf die Rolle des Totholzes und alter Bäume eingegangen
werden, sowie auf einheimische Pflanzenarten, welche den Klimawandel gut bewältigen
können. Falls die derzeitigen Massnahmen und Methoden nicht genügten, sollten
zusätzliche Massnahmen zur Bewirtschaftung des Waldes vorgeschlagen werden, die auf
das Ziel der Anpassung der Wälder an den Klimawandel und den Erhalt der Biodiversität
ausgerichtet seien. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Er begründete seinen Entscheid
damit, dass heute bereits sehr viel unternommen werde, um die Forderungen des
Postulats zu erfüllen. Er verwies dabei unter anderem auf Massnahmen und Arbeiten im
Rahmen der Waldpolitik 2020 oder des Aktionsplans der Strategie Biodiversität Schweiz
(AP SBS). Zudem werde im Zuge der Wirkungsanalyse AP SBS im Jahr 2022 der Effekt der
Sofortmassnahmen im Bereich der Waldbiodiversität geprüft.
Die kleine Kammer stimmte dem Postulat in der Herbstsession 2020 zu, mit Hinweis auf
die ebenfalls angenommene Motion Fässler (cvp, AI; Mo. 20.3745). Diese befasst sich
ebenfalls mit der Waldbewirtschaftung, legt den Fokus aber stärker auf den
Klimawandel und die Sicherstellung der Nutzung des Waldes. 11

POSTULAT
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Dezember 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Anpassung des Waldes an
den Klimawandel» in Erfüllung einer Motion von Claude Hêche (sp, JU; Mo. 19.4177),
übernommen von Stefan Engler (mitte, GR), sowie eines Postulats von Céline Vara (gp,
NE; Po. 20.3750). Das Ziel des Bundesrats in diesem Themenbereich besteht darin,
sowohl die Anpassungsfunktionen als auch die Emissionsreduktionsleistungen des
Waldes (beispielswiese die Speicherung von CO2 im Holz) zu stärken. Zudem sollen die
Wälder in der Regeneration, die sie aufgrund von klimabedingten Schäden durchlaufen
müssen, unterstützt werden. Um diese Hauptziele zu erreichen, legte der Bericht in 5
Handlungsfeldern insgesamt 19 neue Massnahmen (13 Sofortmassnahmen und 6
Prüfaufträge) fest, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung der 13
Sofortmassnahmen könne unmittelbar beginnen, hielt der Bericht fest. Die dafür
notwendigen rechtlichen Grundlagen und der finanzielle Spielraum seien vorhanden.
Die Prüfaufträge hingegen verlangten nach weiteren Abklärungen, da es hier um
rechtliche oder finanzielle Anpassungen bestehender Regelungen gehe. Als Beispiel für
eine Sofortmassnahme wurde im Bericht die Weiterentwicklung waldbaulicher
Grundlagen und waldbaulicher Instrumente genannt. Ein Beispiel für einen Prüfauftrag
wäre derweil, zu untersuchen, wie eine zukunftsfähige Waldverjüngung sichergestellt
werden kann. 12

BERICHT
DATUM: 05.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Luftreinhaltung

La lutte contre le fluor en Valais entra dans une phase de recherche. L'Institut fédéral
de recherches forestières procéda à des essais pour déterminer le degré de
responsabilité du fluor dans l'état de santé déplorable de certaines forêts valaisannes.
Tenant compte des nombreuses plaintes de la population, les usines d'aluminium
installèrent dans les endroits critiques de véritables laboratoires destinés à mesurer les
émissions fluorées. Les dégâts occasionnés aux forêts et aux cultures par les
émanations de l'entreprise martigneraine avait été estimés à environ CHF 800'000 en
1977. L'évaluation sera sans doute encore plus élevée pour 1978. Le recours interjeté
par cette industrie en 1978, auprès du gouvernement valaisan, contre l'obligation de
réduire la charge polluante à 2.2 kg/t de production jusqu'à fin 1979, ayant été
repoussé, la firme lança un recours de dernière instance auprès du Conseil fédéral. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1979
GISÈLE ORY

Auch in speziellen Bereichen der Umweltproblematik kündigten sich im Berichtsjahr
neue Entwicklungen an. Als bedenkliche Folge der Luftverschmutzung erregte der
«Saure Regen» die öffentliche Aufmerksamkeit. Durch Verbrennung von Öl und Kohle
zu Heizzwecken, in der Industrie und im Verkehr wird unter anderem Schwedeldioxid
als primärer Schadstoff produziert, der in der Luft durch fotochemische Prozesse
umgewandelt wird. Teilweise durch nasse, teilweise durch trockene
Ablagerungsprozesse werden die sekundären Schadstoffe aus der Luft ausgeschieden
und können als Saurer Regen auf die Erde fallen. Zu den wichtigsten Schäden des
Sauren Regens gehören die Übersäuerung von Böden und Gewässern, die Korrosion von
Metallen und möglicherweise auch das Waldsterben. Weil der Umwandlungsprozess
jedoch nur langsam abläuft, verteilen sich die Emissionen räumlich und sind die
Auswirkungen nicht regional beschränkt. Veröffentlichte Schätzungen ergaben, dass ein
grosser Teil der Schwefelverbindungen in den Niederschlägen der Schweiz aus den
umliegenden Industriestaaten stammt. Wirkungsvolle Bekämpfungsmassnahmen
mussten demnach grenzüberschreitend angestrebt werden. 14

BERICHT
DATUM: 04.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Angesichts der erneuten Verschlechterung des Waldzustandes gehört die
Luftreinhaltung weiterhin zu den vordringlichen Aufgaben der Umweltpolitik. Entgegen
der Einschätzung der Automobilverbände, das Problem der Luftbelastung durch
Motorfahrzeuge sei unter Kontrolle, betonte der Bundesrat, das lufthygienische Ziel sei
erst erreicht, wenn die von der Luftreinhalteverordnung (LRV) vorgegebenen
Immissionsgrenzwerte unterschritten seien. Zur Reduktion der Schadstoffe in der Luft
bedürfe es daher weiterer Anstrengungen. Da die Luftverschmutzung nicht nur die
Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Menschen in zunehmendem Mass gefährdet,
appellierten 3'500 Schweizer Ärztinnen und Ärzte an den Bundesrat,
Notstandsmassnahmen zu ergreifen. Insbesondere verlangten sie eine drastische
Reduktion des Treibstoffverbrauchs im Privatverkehr. Mit der Überweisung eines
Postulats Carobbio (psa, TI) forderte der Nationalrat die Regierung auf, medizinische
Untersuchungen über den Zusammenhang von Luftverschmutzung und Erkrankungen
der Atemwege bei Kindern durchführen zu lassen. Zunehmend als Problem
wahrgenommen werden auch die sogenannten Wohngifte in der Raumluft;
verschiedene Umweltschutzexperten und Kantonschemiker schlugen deshalb vor, einen
weiteren Anhang zur Stoffverordnung zu schaffen, der die Verwendung von Stoffen in
Innenräumen regelt. 15

POSTULAT
DATUM: 21.03.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Bodenschutz

Die Diskussion der Frage, ob dem Waldsterben in absehbarer Zeit eine weit schwerer
wiegende Vergiftung des Bodens folgen werde, gewinnt zunehmend an Bedeutung:
Durch die Luftverschmutzung und den Sauren Regen gelangen immer grössere
Giftstoffmengen aus der Abfallverbrennung, den Heizungen, der Industrie sowie aus
den Motorfahrzeugabgasen in den Boden. Darüber hinaus machen sich negative Folgen
der seit dem Zweiten Weltkrieg betriebenen Landwirtschaftspolitik bemerkbar, indem
die Chemisierung des Landbaus sowie die intensive mechanische Bearbeitung mit
schweren Maschinen zu Bodenschäden führen. Zur schleichenden Vergiftung trägt
insbesondere die Verseuchung mit Schwermetallen bei, die sich als nicht abbaubare
Gifte im Boden anreichern. So enthält etwa Kunstdünger, aber auch Klärschlamm unter
anderem Cadmium, das sich – einmal in die Nahrungskette gelangt – als «Zeitbombe»
für die menschliche Gesundheit erweisen kann. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1985
KATRIN HOLENSTEIN
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Selon l'Office fédéral de l'environnement, les observations effectuées depuis 1985 par
le Réseau national d'observation du sol (NABO) ont permis de constater des
modifications significatives du taux de contamination du sol. Selon le NABO, il n'y a plus
en Suisse de sols non pollués. Au total, 100 km2 des sols couverts de végétation sont
fortement pollués. La teneur en métaux lourds y est cinq fois supérieure à la limite
légale. Quelque 3'000 km2 sont moyennement pollués, ce qui correspond à la surface
totale de 20'000 exploitations agricoles moyennes. En outre, 30'000 km2 sont
faiblement pollués: il s'agit de forêts de conifères ou de régions d'altitude à fortes
précipitations. Les principaux polluants en cause sont le plomb, le cuivre, le cadmium
et le zinc. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.06.1998
LAURE DUPRAZ

Allgemeiner Umweltschutz

Dass die Zerstörung der Umwelt nicht vor Landesgrenzen haltmacht und eine wirksame
Ursachenbekämpfung deshalb in internationalem Rahmen erfolgen muss, verdeutlicht
in drastischer Weise das weltweit auftretende Absterben von Nadelwäldern.
Herbeigeführt werden diese Schäden mit grosser Wahrscheinlichkeit durch die
Luftverunreinigung, wobei den schwefeldioxid- und stickstoffdioxidhaltigen
Niederschlägen (sogenannter saurer Regen) eine besonders wichtige Rolle zugewiesen
wird. Die Schadstoffe entstehen vor allem bei der Verbrennung von Erdöl oder Kohle in
Kraftwerken, im Verkehr und zu Heizzwecken. Sie werden in der Luft zum Teil über
weite Strecken transportiert und fern von ihrem Erzeugungsort abgelagert. Der
Bundesrat beantragt dem Parlament die Ratifizierung eines 1979 in Genf vereinbarten
internationalen Abkommens, dessen Ziel es ist, die Erforschung dieses Phänomens
koordiniert voranzutreiben; der Erlass von für alle Staaten gültigen
Emissionsgrenzwerten ist hingegen einstweilen nicht vorgesehen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1982
HANS HIRTER

Zeitlich und räumlich gehäuftes, beschleunigtes Absterben von Weiss- und Rottannen
sowie von Föhren waren 1983 ein deutliches Zeichen dafür, dass das Waldsterben als
gegenwärtig bedeutendste Umweltbedrohung auch die Schweiz erfasst hat. Besonders
in den Kantonen des Mittellandes kannte der Prozess eine dramatische Beschleunigung.
Innert Jahresfrist waren 25 Prozent der Weisstannen eingegangen und je nach Baumart
und Region bis zur Hälfte der Bäume von Krankheiten befallen worden. Auch in einigen
Alpentälern musste ein schlechter Zustand bei Schutzwäldern beklagt werden. Ende
Jahr waren gesamtschweizerisch vier Prozent der rund 250 Mio. Bäume absterbend;
weitere 14 Prozent waren angeschlagen. 19

BERICHT
DATUM: 23.07.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Hauptpunkt der gesetzgeberischen Tätigkeit auf nationaler Ebene war die
Beschlussfassung über das Umweltschutzgesetz. Damit wurde die seit der Annahme
des Umweltschutzartikels im Jahre 1971 bestehende Gesetzeslücke geschlossen.
Gegenüber dem Beschluss der Volkskammer vom Vorjahr widersetzte sich der
Ständerat vorerst einer institutionalisierten Verbands-, Behörden- und
Gemeindebeschwerdemöglichkeit. Von Unternehmerseite wurde dabei eine mangelnde
Legitimierung der bestehenden Umweltorganisationen ins Feld geführt. Vertreter aus
Randregionen fochten mit föderalistischen Argumenten gegen Eingriffsrechte
nationaler Organisationen. Die durch das Waldsterben sensibilisierte Offentlichkeit
reagierte jedoch heftig auf diesen Versuch, das Umweltschutzgesetz zu verwässern. Zur
Sicherung der Beschwerdemöglichkeiten erwogen die Sozialdemokraten, eine
Umweltschutzinitiative zu lancieren. Die betroffenen Umweltorganisationen stellten
ihrerseits ein Referendum in Aussicht. Im Differenzbereinigungsverfahren bekräftigte
jedoch der Nationalrat seinen früheren Entscheid. Unter Namensaufruf beschloss er
mit 141 : 38 Stimmen eindrücklich, an den Beschwerderechten festzuhalten, und
veranlasste damit den Ständerat zum Nachgeben im letzten strittigen Hauptpunkt. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Selbst Sachverständige waren vom Ausmass des Waldsterbens überrascht. Erste
Ursachenanalysen ergaben mehrheitlich, dass die Krankheit nicht primär auf einen
Befall durch Parasiten wie den Borkenkäfer zurückgeführt werden kann. Bekannte und
epidemische Infektionserscheinungen erwiesen sich ebensowenig wie grossklimatische
Veränderungen als erklärungskräftig. Die Eidgenössische Anstalt für das forstliche
Versuchswesen wie auch das Bundesamt für Forstwesen lokalisierten den zentralen
Grund in der verschlechterten Luft-, Wasser- und Bodenzusammensetzung und fassten
das Waldsterben als Reaktion des Ökosystems auf die veränderten Lebensgrundlagen

BERICHT
DATUM: 31.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP
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auf. Die grösste Gefahr wurde in der Destabilisierung des natürlichen Gleichgewichts
vermutet, weil diese durch Rückkoppelung verstärkt wird. Von ihr werden in Zukunft
nicht nur der Wald, sondern auch die ganze Pflanzen- und Tierwelt sowie die
Holzwirtschaft betroffen sein. 21

An möglichen politischen Massnahmen gegen das Waldsterben wurden vorerst die
Verminderung von Schadstoffen in der Luft, die Erschliessung und Aufforstung
geschädigter Wälder sowie eine umfassende wissenschaftliche Beobachtung und
Analyse der Krankheitssymptome genannt. Im Nationalrat fand kurz vor Ende der
Legislaturperiode eine ausführliche Debatte zum Waldsterben statt, in deren Verlauf
nicht weniger als 17 persönliche Vorstösse begründet wurden. Schliesslich wurden
Motionen der SVP- und der CVP-Fraktion für eine bessere Erfassung der Wälder
respektive eine laufende Berichterstattung über die Schäden überwiesen. Noch im
Berichtsjahr wurde an den Arbeiten für die landesweite Waldbeobachtung unter dem
Namen «Sanasilva» begonnen. Als Antwort auf das beängstigende Phänomen stellte
Bundesrat A. Egli ein umfangreiches und abgestimmtes Massnahmenpaket für das
folgende Jahr in Aussicht. Weitergehende Forderungen erhoben die
Umweltorganisationen in einem Sofortprogramm zur Rettung des Waldes. An
kurzfristigen Massnahmen wurde hier unter anderem verlangt, die
Höchstgeschwindigkeiten auf den Strassen auf 100 bzw. 80 km/h zu senken,
umweltfreundliche Tarife bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fördern, einen
«abgasfreien» Bettag einzuführen und aus den Treibstoffzöllen Mittel für den
Umweltschutz zur Verfügung zu stellen. Die LdU/EVP-Fraktion veröffentlichte ein
«Grün-Buch», in dem sie einen Teil der Forderungen des Sofortprogramms übernahm
und insbesondere durch den Vorschlag ergänzte, mit einer eidgenössischen
Motorfahrzeugsteuer sei jeder Halter eines Personenwagens zum automatischen Bezug
eines Generalabonnements der SBB zu verpflichten. Dadurch würde die verminderte
Nutzung des Autos und das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr forciert. 25
Rechtsprofessoren der Zürcher Universität stellten noch vor Jahresende mit einem
Gutachten fest, dringende Schritte zur Rettung des Waldes könnten über das Notrecht
eingeleitet werden. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.11.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Als Konsequenz aus dem Waldschadeninventar postulierte die Exekutive in ihrem ersten
«Waldbericht» den handlungsleitenden Grundsatz, die Luftqualität müsse auf den
Stand zwischen 1950 und 1960 zurückgeführt werden. In einem ersten
Massnahmenpaket beschloss sie, vorwiegend Schritte zu realisieren, die den Verkehr
und die Heizungen betreffen. Sofort eingeführt wurde eine befristete Senkung der
Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen und Überlandstrassen. Weiter wurden ein
Verbot von bleihaltigem Normalbenzin ab Mitte 1986 und die Zulassung von
Katalysatorfahrzeugen beschlossen. Strengere Abgasnormen als die für 1986
vorgesehenen befürwortete der Bundesrat, doch sollten sie nach seiner Meinung erst
eingeführt werden, wenn auch in den Nachbarstaaten ein genügendes Angebot an
bleifreiem Benzin vorhanden ist. Im Bereich der Heizungen verordnete die
Landesregierung die obligatorische Typenprüfung der Heizkessel und Brenner sowie die
lückenlose Nachkontrolle der Ölfeuerungen. Ferner legte sie den Schwefelgehalt bei
«extra leichtem» Heizöl auf 0.3 Prozent fest. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Ohne einzelne Massnahmen aufzulisten, lancierte der Umweltschützer F. Weber eine
Volksinitiative «Kampf dem Waldsterben». Damit will er dem Bundesrat
ausserordentliche Vollmachten geben und den von der Exekutive erhobenen Grundsatz,
die Luftverschmutzung sei auf den Stand Mitte der 50er Jahre zu senken, in der
Verfassung verankern. Schutzmassnahmen zugunsten der gesamten Umwelt, die sich
aus den bisherigen Verfassungsbestimmungen genügend ableiten liessen, sollten
ausschliesslich auf dem Verordnungswege realisiert werden. Damit würde nach Ansicht
des Initianten die nötige Zeit gewonnen, um ergriffene Massnahmen rechtzeitig
wirksam werden zu lassen. 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.10.1984
CLAUDE LONGCHAMP
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Am deutlichsten sichtbar wurde die Umweltbedrohung bei der Entwicklung des
Waldsterbens. Waren es 1983 14 Prozent des Waldes, die als angeschlagen betrachtet
werden mussten, so stieg der Anteil der geschädigten Bäume 1984 auf 34 Prozent an.
Stark kranke oder abgestorbene Bäume machten acht Prozent (1983: 4%) des Bestandes
aus. Die Untersuchungen liessen je nach Baumsorte darauf schliessen, dass sich die
Zahl der geschädigten Bäume innert Jahresfrist verdoppelt bis verdreifacht hat. Am
stärksten betroffen waren die Weisstannen, bei denen schon mehr als die Hälfte krank
sind. Wie das 1984 im Rahmen der «Sanasilva»-Untersuchung erstmals erstellte
Waldschadeninventar ergab, kennen alle Regionen der Schweiz Waldschäden. Am
schlechtesten ist der Zustand in den inneralpinen Zonen der Kantone Wallis und
Graubünden. Auf der Alpennordseite nehmen die Schäden von West nach Ost spürbar
zu. Zu den wichtigsten Auswirkungen des Waldsterbens wurden die rasche Vermehrung
von Parasiten, negative Einflüsse auf den Holzmarkt und ein abnehmender Schutz gegen
Wind und Lawinen gezählt. Obwohl in der Ursachenanalyse Fortschritte verzeichnet
wurden, herrschte im Berichtsjahr nur über den primären Faktor weitgehende
Einigkeit: Wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch der Bundesrat hoben die
Bedeutung der Luftverschmutzung hervor; noch nicht schlüssig bekannt scheint
dagegen die genaue Wirkungsweise zu sein. 25

BERICHT
DATUM: 12.11.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Obwohl das Berichtsjahr als «Jahr der Berichte» zur Umweltbedrohung, insbesondere
zum Waldsterben, charakterisiert werden kann, wurde sichtbar, dass Informationen
allein nicht genügen, um die gegenwärtige Situation zu ändern. Ihnen werden in naher
Zukunft vielmehr auch Taten folgen müssen. Diese könnten in ihren Auswirkungen so
umfassend werden, dass der Umweltbereich ähnlich der Raumplanung in den 70er
Jahren zu einer neu integrierenden Politikdomäne würde. 1984 bereits feststellbar
waren die Folgen für die Energie-, Verkehrs- und Forstpolitik. Im Rahmen der
Bemühungen um eine Totalrevision der BV wurde diskutiert, ob das ökologische Denken
als neue Basis dienen könnte. 26

BERICHT
DATUM: 31.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Weitergehende Forderungen erhoben insbesondere die Umweltorganisationen. Zur
Popularisierung ihrer Ideen veranstalteten sie am 5. Mai in Bern eine Demonstration
zugunsten des Waldes, an der rund 30 000 Personen teilnahmen. Propagiert wurden
unter anderem, mittels einer Rationierung den Treibstoffverbrauch um die Hälfte zu
senken, sowie den Nationalstrassenbau zu stoppen und die frei werdenden Gelder in
den öffentlichen Verkehr umzulenken. Bei der Debatte über die Regierungsrichtlinien
1983-87 versuchte die SP-Fraktion der Bundesversammlung erfolglos, einen Teil dieser
Forderungen mit einer Motion zum Notprogramm zu erklären und damit den Bundesrat
zu rascherem Handeln zu zwingen. Dagegen vereinbarten die Spitzen der vier
Regierungsparteien, ein gemeinsames Programm zur Rettung des Waldes
vorzubereiten. In ihren Empfehlungen, die sie kurz vor Jahresende veröffentlichten,
wünschten sie von der Exekutive eine schrittweise Verschärfung und Erweiterung der
ergriffenen Massnahmen in den Bereichen Verkehr und Energie: Im wesentlichen wurde
vorgeschlagen, bleifreies Benzin durch eine Differenzierung des Treibstoffzolls zu
begünstigen, die amerikanischen Abgasnormen ab Modelljahr 1988 obligatorisch zu
erklären und bis dahin Fahrzeuge, welche diese bereits erfüllen, steuerlich zu
bevorteilen; das gleiche solle mit Fahrzeugen geschehen, die mit Katalysatoren
ausgerüstet seien. Bei der Heizkostenabrechnung wurde ein Obligatorium für eine
verbrauchsabhängige Ausgestaltung grundsätzlich unterstützt; sodann fanden strengere
Werte für den zulässigen Schwefelgehalt aller Heizölsorten Eingang in das «10-Punkte-
Programm» der Regierungsparteien. 27

MOTION
DATUM: 31.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Wichtigste Entscheidung der «Waldsession» war eine von beiden Räten überwiesene
Motion, die von der Regierung verlangte, bis spätestens Ende Jahr ein Konzept
vorzulegen, wie und bis wann die Luftqualität auf den Stand der 50er Jahre
zurückgeführt werden könne. Von Bedeutung war dieser Auftrag nicht zuletzt deshalb,
weil darin weitergehende Massnahmen enthalten sind, als in den zahlreichen Motionen
und Postulaten noch speziell aufgezählt wurden. Im übrigen überwog in beiden Räten
die Erwartung, dass die ökologische Krise mit technischen Massnahmen gemeistert
werden könne und sich drastische Eingriffe vermeiden liessen. So lehnte der
Nationalrat mit deutlichem Mehr selbst die Vorbereitung einer Treibstoff- und
Heizölrationierung ab. Aufsehen erregte dagegen sein Entschied für die Einführung von
Tempo 100 auf Autobahnen im Sinne einer Sofortmassnahme. Unter Namensaufruf
überwiesen die Volksvertreter diesen Vorstoss der LdU/EVP-Fraktion mit 103 gegen 87

MOTION
DATUM: 07.02.1985
KATRIN HOLENSTEIN
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Stimmen als Motion und demonstrierten damit ihren Willen, mit konkreten Massnahmen
gegen das Waldsterben vorzugehen. Gegen den Antrag des Bundesrates stimmten sie
auch der Motion Müller (svp, BE) (Mo. 83.920) betreffend Schadstoffbegrenzung bei
Dieselfahrzeugen zu und hiessen mit grossem Mehr zwei Motionen der
Nationalratskommission gut, von denen die eine jährliche Abgaskontrollen bei Autos
sowie die Einführung der Abgasnormen US-83 auf Oktober 1987, die andere die Senkung
des Schwefelgehaltes im Heizöl «extra leicht» auf 0.15 Prozent bis Anfang 1987
verlangte. Vom Ständerat wurden diese den Verkehrs- und Energiebereich
betreffenden Forderungen jedoch alle in unverbindliche Postulate abgeschwächt. Die
kleine Kammer sprach sich zwar – in Übereinstimmung mit dem Nationalrat – bei drei
Vorstössen zur Schadenbeseitigung und finanziellen Hilfe an die Waldwirtschaft für
verbindliche Aufträge an den Bundesrat aus; dass sie aber bei Massnahmen zur
Ursachenbekämpfung aus formaljuristischen Gründen auf die Motionsform verzichtete,
stiess auf Befremden. 28

Waldsterben und Luftverschmutzung gehörten im Berichtsjahr zu den dominierenden
Themen der schweizerischen Innenpolitik. Dass sich die Luftqualität in unserem Lande
weiter verschlechtert, die Waldschäden zunehmen und auch die menschliche
Gesundheit darunter leidet, wird immer offensichtlicher und hat zu einer verstärkten
Sensibilisierung breiter Volksschichten geführt. Bezüglich der zu treffenden
Massnahmen jedoch gingen die Meinungen nach wie vor auseinander. Im Zentrum der
Umweltpolitik stand das Waldsterben. Das Waldschaden-Inventar der «Sanasilva»-
Studie eruierte für 1985 einen auf 2 Prozent gebremsten Zuwachs an geschädigten
Bäumen: Im Berichtsjahr waren 36 Prozent aller Bäume krank oder abgestorben; der
Zustand bei den Nadelbäumen blieb gegenüber 1984 stabil, während der Anteil der
geschädigten Bäume bei den Laubhölzern weiter angestiegen ist und auch die
Obstbäume zunehmend unter dem «Umweltstress» leiden. Einen alarmierenden
Zustand erreichten mit 42 Prozent geschädigten Bäumen die Bergwälder, bei denen
teilweise schon kleine flächenweise Zusammenbrüche registriert wurden. Gegenüber
dem Mittelland war der Anteil an mittelstark und stark geschädigten  sowie
abgestorbenen Bäumen doppelt bis dreimal so hoch. 29

BERICHT
DATUM: 31.12.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Nachdem 1985 eine Stagnation des Waldsterbens festgestellt worden war,
verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Waldes im Berichtsjahr alarmierend.
Aus der Sanasilva-Waldschadeninventur 1986 geht hervor, dass die Zahl der
geschädigten Waldbäume innert Jahresfrist um 14 Prozent auf 50 Prozent zugenommen
hat. Dabei sind die Laubbäume (+16%) stärker betroffen als die Nadelbäume (+13%). Den
grössten Schadenanteil trägt die Alpenregion mit 60 Prozent kranken Bäumen (+ 17%);
auf der Alpensüdseite sind es sogar 65 Prozent. Angesichts der bedrohlich steigenden
Schäden wurde eine Fortsetzung des 1987 auslaufenden Sanasilva-Programms
beschlossen. Da seine Volksinitiative «Kampf dem Waldsterben» nicht zustande kam,
lancierte der Umweltschützer F. Weber eine neue Initiative «Rettet unsere Wälder», die
ebenfalls verlangt, dass die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung auf den Stand von
1955 reduziert wird. Vom Parlament war der Bundesrat anlässlich der Sondersession
zum Thema Waldsterben im Vorjahr aufgefordert worden, in einem Konzept
festzulegen, auf welchen Stand und mit welchen zusätzlichen Massnahmen die
Luftqualität verbessert werden solle. Nach diesem nun vorgelegten Luftreinhalte-
Konzept will die Landesregierung die Luftbelastung so weit reduzieren, dass sie wieder
den Stand der 50er Jahre erreicht. Sie kam allerdings zum Schluss, dass das gesteckte
Ziel bei den Stickoxid- und Kohlenwasserstoff-Emissionen mit den ins Auge gefassten
Massnahmen nicht erreicht werden könne. Aufgrund der alarmierenden Ergebnisse des
Sanasilva-Waldschadenberichts forderte Nationalrat Künzi (fdp, ZH) in einer dringlichen
Interpellation (86.997) deshalb weitergehende Massnahmen. Der Bundesrat anerkannte
deren Notwendigkeit und gab zugleich zu bedenken, dass ihre Realisierung in erster
Linie vom politischen Willen des Parlaments abhänge. 30

BERICHT
DATUM: 31.12.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Im Herbst 2019 veröffentlichte das BAFU einen Bericht zum Thema Hitze und
Trockenheit im Sommer 2018. Der Sommer 2018 war gemäss BAFU der drittwärmste
Sommer in der Schweiz seit Messbeginn 1864; die Auswirkungen der Hitze und
Trockenheit auf die Umwelt waren dementsprechend gravierend. Einige Wälder sahen
bereits im Juli herbstlich aus. Manche Schäden an den Bäumen wurden aber erst im
Jahr 2019 sichtbar, als unter anderem im Jura geschwächte Nadelbäume von
Borkenkäfern befallen wurden. Die Gewässer litten ebenfalls unter der Hitze und der

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.10.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Trockenheit; mancherorts waren die Gewässer so warm, dass es zu einem Fischsterben
kam. Auch in der Landwirtschaft hinterliess der Sommer 2018 seine Spuren.
Insbesondere beim Futter für die Tiere gab es Probleme, was sich unter anderem in den
stark gestiegenen Importmengen an Heu widerspiegelte. Die Obst- und Weinbauern
verzeichneten hingegen sehr gute Ernten.
Der Hitzesommer 2018 blieb auch für die menschliche Gesundheit nicht ohne Folgen.
Wegen der hohen Temperaturen gab es ca. 200 Todesfälle mehr als in einem
durchschnittlichen Jahr. Dabei waren grosse Unterschiede zwischen den Kantonen zu
verzeichnen. In denjenigen Kantonen, in denen Hitzemassnahmenpläne zum Einsatz
kamen, blieb die Sterblichkeit gleich hoch wie in anderen Jahren. In den Kantonen ohne
hitzespezifische Massnahmen stieg die Zahl der Todesfälle jedoch an. Diese Zahlen
gäben einen Hinweis darauf, dass die hitzebedingte Sterblichkeit mit gezielten
Massnahmen und koordinierten Hitzeplänen (z.B. Aufrufe zu vermehrter
Flüssigkeitsaufnahme) reduziert werden könne, so das BAFU. 31

Klimapolitik

Im März 2012 verabschiedete der Bundesrat den ersten Teil seiner Strategie zur
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Darin hielt er die Ziele,
Herausforderungen und Handlungsfelder auf Bundesebene fest. Diese Anpassung sei
nötig, weil die globalen Temperaturen auch gemäss den positivsten Szenarien in den
nächsten Jahrzehnten aufgrund des Klimawandels ansteigen würden. Die Strategie
formulierte folgende Ziele: Die Schweiz soll die Chancen nutzen, die der Klimawandel
bietet   (bspw. für den Sommertourismus); die Risiken, die sich aus dem Klimawandel
ergeben, minimieren; sowie die Anpassungsfähigkeit von Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft steigern. Die wichtigsten Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel
für die Anpassung ergeben, sah der Bundesrat unter anderem in der grösseren
Hitzebelastung (insbesondere in den dicht besiedelten Städten), im steigenden
Hochwasserrisiko, in der Beeinträchtigung der Wasser-, Boden- und Luftqualität oder
auch in der Veränderung von Lebensräumen und Landschaften. Die
Anpassungsstrategie listete schliesslich auch die Sektoren, in welchen
Anpassungsleistungen vollzogen werden müssen, auf – wie etwa die Landwirtschaft, den
Tourismus, die Raumentwicklung oder die Energiewirtschaft. Für diese Sektoren
wurden insgesamt 48 Handlungsfelder definiert, die Anpassungsziele festgehalten und
die Stossrichtung zur Erreichung dieser Ziele festgelegt. 
Der zweite Teil der Strategie bildet der Aktionsplan für die Jahre 2014-2019. 32

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2012
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Februar erstattete der Bund der UNO im Rahmen der Klimakonvention zum sechsten
Mal Bericht über die Schweizer Klimapolitik. Dabei wurde ersichtlich, dass die Schweiz
das im Rahmen des Kyoto-Protokolls vereinbarte Treibhausgas-Reduktionsziel von 8%
bis 2012 im Vergleich zu 1990 nur unter Berücksichtigung von Massnahmen im Ausland
und der zunehmenden Kohlendioxidspeicherung aufgrund der wachsenden Schweizer
Wälder erreichen kann. Im Jahr 2011 lagen die Treibhausgasemissionen 5,6% tiefer als
im Basisjahr. Dass sich zwischen 2007 und 2011 kein einheitlicher Trend erkennen lasse,
liege an den unterschiedlichen Wetterbedingungen im Winter, die den
Brennstoffverbrauch steuern. Darüber hinaus verdeutlichte der Bericht, dass die
mittlere Jahrestemperatur in der Schweiz zwischen 1864 und 2012 um 1,75 Grad Celsius
gestiegen ist, was dem Doppelten der durchschnittlichen weltweiten Zunahme
entspricht. Der Bericht informiert die UNO auch über die zu treffenden Massnahmen in
der Schweizer Klimapolitik bis 2020. 33

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.02.2014
MARLÈNE GERBER

Der Bundesrat verabschiedete im April 2014 den zweiten Teil seiner
Anpassungsstrategie an den Klimawandel in Form des Aktionsplans für die Jahre 2014
bis 2019. Die Reduktion der Treibhausgase bleibe die wichtigste Massnahme der
Klimapolitik des Bundes; da der Klimawandel aber bereits eine Tatsache sei, würden
auch Anpassungsmassnahmen immer wichtiger. Im Aktionsplan wurden daher 63
Anpassungsmassnahmen der involvierten Bundesämter für neun Sektoren aufgeführt.
Bei den neun Sektoren handelt es sich um die Bereiche Wasserwirtschaft, Umgang mit
Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie, Tourismus,
Biodiversitätsmanagement, Gesundheit sowie Raumentwicklung.
Als Beispiel wie der Aktionsplan wirken soll, kann die Wasserwirtschaft dienen. Dort
zielen die Anpassungsmassnahmen darauf ab, «die grundlegenden Schutz- und
Nutzungsfunktionen der Gewässer auch in einem veränderten Klima zu gewährleisten».

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.04.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Im Fokus stehen dabei die Wasserspeicherung, die Wasserverteilung, die
Wassernutzung, die Erarbeitung von Wasserbewirtschaftungsplänen sowie die Prüfung
der Rolle künstlicher und natürlicher Seen bei der Wasserversorgung und dem
Hochwasserschutz. Ein weiteres Beispiel ist die verbesserte Vorbereitung auf lang
andauernde Hitzeperioden im Bereich Gesundheit. 
Wichtig sind gemäss Aktionsplan auch die sektorübergreifenden Massnahmen. Diese
zielen auf die Verbesserung der Wissensgrundlagen sowie der Koordination; so zum
Beispiel die Massnahmen im Hochwasserschutz, wo neben organisatorischen, baulichen
und biologischen auch raumplanerische Massnahmen greifen müssen, um die
Anpassung an den Klimawandel besser zu etablieren.
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Anpassungsmassnahmen mehrere Millionen
Franken pro Jahr kosten werden und in Zukunft mit fortschreitendem Klimawandel
weiter zunehmen werden. Diese Beträge würden jedoch nur einen Bruchteil der
volkswirtschaftlichen Kosten ausmachen, welche die Auswirkungen des Klimawandels
insgesamt mit sich bringen würden. 34
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